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III. Der Grosse Gemeinderat

Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse -
Der Grosse Gemeinderat ist zuständig für:

a. die Bereinigung aller Vorlagen und die Antragstellung zu Geschäften der
Stimmberechtigten,

b. die Antragstellung zu Varianten-, Teil- und Grundsatzabstimmungen,

c. die Behandlung von Initiativen,

d. die Behandlung parlamentarischer Vorstösse,

e. die Festlegung dcr Mitgliederzahl des wahlbüros,aufgehoben

f. Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeutung,

g. Anschluss- und Zusammenarbeitsverträge gemäss seiner Befugnis zur
Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Gemeinde keine hoheitlichen
Befugnisse abgibt,

h. Verträge über Gebietsänderungen von weniger als 5 Prozent des bebauten
Gemeindegebiets oder weniger als 5 Prozent der Einwohnerinnen und
Einwohner der Gemeinde betreffend,

i. die Schaffung neuer Stellen in der Stadtverwaltung soweit nicht der
Stadtrat oder die Schulpflege dafür zuständig ist,

j. die Errichtung und Auflösung von Eigenwirtschaftsbetrieben, soweit keine
Verpflichtung durch übergeordnetes Recht besteht,

k. die-E—Fte144.ffl-Gles-134r-ger-r-eGht-s-a-A-A-61-sla-nde-r-i-sewe-i-t--14e-i-ne-g-esetz1-i-ehe
Pflicht dazu besteht,aufgehoben

I. die Erteilung des Ehrenbürgerrechts,

m. Kenntnisnahme des Legislaturplans.

IV. Die Behörden

2. Stadtrat

Art. 37 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse
' Dem Stadtrat stehen unübertragbar zu:

a. die politische Planung, Führung und Aufsicht,

b. die Verantwortung für die ihm durch die eidgenössische und kantonale
Gesetzgebung oder die Behörden des Bundes, des Kantons und des
Bezirks übertragenen Aufgaben,

c. die Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten soweit dafür nicht ein
anderes Organ zuständig ist,

d. die Vorberatung aller Vorlagen und die Antragstellung zu Geschäften des
Grossen Gemeinderats,

e. die Beantwortung parlamentarischer Vorstösse,
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f. die Unterbreitung der ursprünglichen Vorlage an die Stimmberechtigten,
wenn der Grosse Gemeinderat diese geändert hat und es in der Folge zur
Urnenabstimmung kommt,

g. Verfassen des Beleuchtenden Berichts für Geschäfte der
Stimmberechtigten, soweit der Grosse Gemeinderat nicht anders
beschliesst,

h. die Vertretung der Gemeinde nach aussen und die Bestimmung der
rechtsverbindlichen Unterschriften,

i. die Erstattung des Geschäftsberichts an den Grossen Gemeinderat,

j. die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans,

k. die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben, sofern dafür eine
Verpflichtung durch übergeordnetes Recht besteht,

I. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, wenn eine gesetzliche Pflicht
dazu besteht,

m. Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht,

n. die Unterstützung des Gemeindereferendums,

o. die Beschlussfassung über Verträge über Gebietsänderungen von
untergeordneter Bedeutung,

p. die Genehmigung der Organisationserlasse der Kommissionen. Die
Genehmigung erfolgt, wenn diese nicht dem übergeordneten Recht oder
der Gemeindeordnung widersprechen,

die Ernennuna des Wahlbürosq
2 Dem Stadtrat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem
Behördenerlass oder Beschluss übertragen werden können:

a. das Handeln für die Gemeinde nach aussen,

b. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung,

c. die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben
notwendig sind sowie die Schaffung neuer Stellen gemäss seiner Befugnis
zur Bewilligung neuer Ausgaben,

d. die Beschlussfassung über Anschluss- und Zusammenarbeitsverträge
gemäss seiner Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die
Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt,

e. die Aufsicht über die gemeindeeigenen Kindertagesstätten und deren
Bewilligung,

f. die übrige Aufsicht in der Gemeindeverwaltung.
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V. Weitere Stellen

2. Wahlbüro

Art. 64 Zusammensetzung 2

Das Wahlbüro besteht mit Einschluss der Stadtpräsidentin oder des
Stadtpräsidenten als Vorsitzende bzw. Vorsitzender aus einer-vemi-Gfessen
Gemei-FideFat-zu-bestimmenden-Za141-ven-40 Mitgliedern.

Diese Änderungen der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil wurden an der
Urnenabstimmung vom 18. Mai 2025 angenommen.

Stadt Adliswil

tzt
arid Zeroual Thomas Winkelmann

Stadtpräsident Stadtschreiber

3

Durch den Regierungsrat am 27. August 2025 mit Beschluss Nr. 841 
im Sinne der Erwägung 3 genehmigt.


